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Die Habilitationsordnung der Fakultät für Biologie an der 
Universität Duisburg Essen vom 29. Juli 2009 (Verkün-
dungsblatt Jg. 7, 2009 S. 619 / Nr. 77), zuletzt geändert 
durch zweite Änderungsordnung vom 04. April 2017 
(VBl Jg. 15, 2017 S. 269 / Nr. 49), wird wie folgt berichtigt: 

 
Das als Anlage angefügte „Muster Habilitationsurkunde 
Lehrbefähigung“ erhält die dieser Ordnung als Anlage 

beigefügte Fassung.  

 
Duisburg und Essen, den 22. August 2017 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Michael Strotkemper 

 
  

Berichtigung der Habilitationsordnung 

der Fakultät für Biologie 

an der Universität Duisburg-Essen 

Vom 22. August 2017 
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Muster Habilitationsurkunde Lehrbefähigung 

 

  
 

 

 

 

stellt 

unter dem Rektorat der Professorin/des Professors (Titel, Vorname, Nachname) 

und unter dem Dekanat der Professorin/des Professors (Titel, Vorname, Nachname) 

nach dem Beschluss des Fachbereichsrates vom (Datum) 

fest, dass 

 
Frau/Herr 

 

geboren am (Datum)   in (Ort, ggf. Land) 

 

die 
 

 

für das Fach 

 

„(Bezeichnung)“ 

 

besitzt, nachdem sie/er durch die Habilitationsschrift 

 

„(Titel)“ 

 
sowie den wissenschaftlichen Vortrag 

mit anschließendem Kolloquium nachgewiesen hat, dass sie/er das Fach  

in Forschung und Lehre selbstständig vertreten kann. 
 

 
Duisburg und Essen, den (Datum)  

 

 
Die Dekanin/der Dekan 

 
 
 

 
(Titel, Vorname, Nachname) 


